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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 166-2014

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2014.RRGR.891

Eingereicht am: 01.09.2014

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Schnegg (Champoz, SVP) (Sprecher/in)

 

 

Bhend (Steffisburg, SP)

 

 

Weitere Unterschriften: 5 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt: Nein 

RRB-Nr.: 149/2015

Direktion: Gesundheits

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat: Ablehnung

Mehr Effizienz im Rettungswesen

Der Regierungsrat wird beauftragt, Ma

tungsverträge mit einer Dauer von mindestens vier Jahren abgeschlossen werden können. Nur 

Rettungsdienste mit einem unterzeichneten Vertrag erhalten die vorgesehenen Beträge.

Begründung: 

Im Rettungswesen gibt es heute unterzeichnete bzw. noch zu unterzeichnende Leistungsvertr

ge mit einer Gültigkeitsdauer von nur einem Jahr.

Eine solche Vertragsdauer verunmöglicht es den Rettungsdiensten, sich optimal zu organisieren. 

Sie müssen sehr grosse Investitionen tät

sich über mehrere Jahre erstreckt.

Das heutige System der Einjahresverträge erlaubt es aber nicht, mittelfristige Prognosen zu m

chen. Dies zwingt die Rettungsdienste, ohne Sicherheiten zu arbeiten. Sie 

beschlüsse fassen, ohne zu wissen, ob sie diese Investitionen werden abschreiben können.
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149/2015 vom 16. März 2015 

Gesundheits- und Fürsorgedirektion  

Nicht klassifiziert 

Ablehnung 

Mehr Effizienz im Rettungswesen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, damit im Rettungswesen Lei

tungsverträge mit einer Dauer von mindestens vier Jahren abgeschlossen werden können. Nur 

Rettungsdienste mit einem unterzeichneten Vertrag erhalten die vorgesehenen Beträge.

bt es heute unterzeichnete bzw. noch zu unterzeichnende Leistungsvertr

ge mit einer Gültigkeitsdauer von nur einem Jahr. 

Eine solche Vertragsdauer verunmöglicht es den Rettungsdiensten, sich optimal zu organisieren. 

Sie müssen sehr grosse Investitionen tätigen (mehrere 100 000 Franken), deren Abschreibung 

sich über mehrere Jahre erstreckt. 

Das heutige System der Einjahresverträge erlaubt es aber nicht, mittelfristige Prognosen zu m

chen. Dies zwingt die Rettungsdienste, ohne Sicherheiten zu arbeiten. Sie 

beschlüsse fassen, ohne zu wissen, ob sie diese Investitionen werden abschreiben können.
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ssnahmen zu ergreifen, damit im Rettungswesen Leis-

tungsverträge mit einer Dauer von mindestens vier Jahren abgeschlossen werden können. Nur 

Rettungsdienste mit einem unterzeichneten Vertrag erhalten die vorgesehenen Beträge. 

bt es heute unterzeichnete bzw. noch zu unterzeichnende Leistungsverträ-

Eine solche Vertragsdauer verunmöglicht es den Rettungsdiensten, sich optimal zu organisieren. 

000 Franken), deren Abschreibung 

Das heutige System der Einjahresverträge erlaubt es aber nicht, mittelfristige Prognosen zu ma-

chen. Dies zwingt die Rettungsdienste, ohne Sicherheiten zu arbeiten. Sie müssen Investitions-

beschlüsse fassen, ohne zu wissen, ob sie diese Investitionen werden abschreiben können. 
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Diese kurze Dauer der Verträge mit dem Kanton wirkt sich auch auf die Personalsituation aus. 

Rekrutierung und Ausbildung von Personal sind mit sehr viel Aufwand verbunden. Es ist daher 

wichtig, dass die Rettungsdienste dafür über eine mittel- bis langfristige Perspektive verfügen. 

Mit einer Vertragsdauer von mindestens vier Jahren könnten die Rettungsdienste auf der Grund-

lage eines mittelfristigen Businessplans arbeiten und so ihre vorhandenen Mittel wesentlich sorg-

fältiger investieren. Dies würde zweifelsohne zu einer Verbesserung des Betriebs, der Effizienz 

und der Qualität der Rettungsdienste führen. 

Es ist zudem wichtig, dass nur die Rettungsdienste entschädigt werden, die mit der Unterzeich-

nung dieser Verträge einverstanden waren. Es kann nicht sein, dass es Rettungsdienste gibt, die 

entschädigt werden, obwohl sie über keinen gültigen Leistungsvertrag verfügen. 

Und schliesslich könnte mit einer Verlängerung der Vertragsdauer von einem auf vier Jahre der 

administrative Aufwand sowohl bei den Rettungsdiensten als auch bei der Kantonsverwaltung 

wesentlich reduziert werden. 

 

Antwort des Regierungsrates 

Mehrjährige Leistungsverträge müssten die Abgeltung für die Rettungsleistung über mehrere 

Jahre hinweg festlegen und stünden damit im Widerspruch zur jährlichen Festlegung des Bud-

gets. Unter dem alten Spitalversorgungsgesetz konnten die dort vorgesehenen Rahmenleis-

tungsverträge nie abgeschlossen werden, da manche Leistungserbringer nicht bereit waren, Ver-

träge zu unterschreiben, in denen zwar die Leistungen grundsätzlich definiert wurden, nicht aber 

die Abgeltung, andere machten geltend, dass ein vierjähriger Vertrag nicht ausreiche, um ihnen 

Planungssicherheit zu geben. 

Die Ratenzahlungen können faktisch nicht eingestellt werden, da der Rettungsdienst für die Be-

völkerung im ganzen Kanton jederzeit gewährleistet sein muss. Da der Kanton für die Versor-

gung der Bevölkerung mit Rettungsleistungen verantwortlich ist, erscheint es sinnvoll, durch Ra-

tenzahlungen die Einsatzbereitschaft und den Betrieb der Rettungsdienste zu sichern, selbst 

wenn die Verträge nicht unterzeichnet sind.  

Wenn keine Einigung mit den Rettungsdiensten erreicht werden kann, hat der Kanton die Mög-

lichkeit, das Erbringen der Rettungsleistungen durch Verfügung zu sichern. Auf diesem Weg 

würden die Leistungen und zugleich auch die Abgeltung festgelegt, was mit grosser Wahrschein-

lichkeit zu Beschwerden führen würde, da die Differenzen zwischen den Rettungsdiensten und 

der GEF vor allem die Abgeltung betreffen. 

Der Regierungsrat beantragt die Ablehnung der Motion. 

 

An den Grossen Rat 


